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Vom 3. bis 5. Juni auf dem Stuttgarter Messegelände:

ZEA knüpft hohe Erwartungen
an den ersten Messeauftritt

ür die ZEA Zentrale Entsorgungsanlage Iserlohn
steht im kommenden Juni eine echte PremiereF

Nach der ZEA Handels- und Beratungs-
Gesellschaft mbH (ZEA HBG) hat nun auch
die ZEA Zentrale Entsorgungsanlage
Iserlohn ihren Internetauftritt komplett über-
arbeitet. Der sogenannte „Relaunch“ von
www.zea-iserlohn.de fand im März statt.

Der ursprüngliche Internetauftritt der
chemisch-physikalisch-biologischen Abfall-
behandlungsanlage stammte aus dem Jahr
2003. Doch es war nicht das für das
Internetzeitalter beinahe „biblische“ Alter
von fünf Jahren, das zur kompletten Neu-
gestaltung führte. Vielmehr wollte man
neuen Entwicklungen Rechnung tragen. So
stand in der alten Version nach wie vor der
Prozess des Neubaus im Mittelpunkt. Ver-
fahren, die in Iserlohn seit der Inbetrieb-
nahme der ZEA im Frühjahr 2004 bereits
erfolgreich eingesetzt werden, wurden
nach wie vor in theoretischer Form behan-
delt. Andere Verfahren, die erst nach 2004
Anwendung fanden, wurden zum Teil
überhaupt noch nicht erwähnt. Deshalb
entschloss man sich nun zur „Radikalkur“.

Die neue ZEA-Webseite weist eine Fül-
le von Informationen zur ZEA und den Ab-
fallverwertungsverfahren auf. Damit der
Besucher dabei nicht den Überblick ver-
liert, wurde viel Wert auf größtmögliche
Übersichtlichkeit und eine intuitive Navi-
gation gelegt. Zudem stellt die ZEA Iser-
lohn jetzt auch eine Vielzahl von Bildern,
Dokumenten und Arbeitshilfen zum Down-
load bereit. Umgesetzt wurde der „Re-
launch“ vom Büro Publicity Team aus
Münster (www.publicity-team.de).

Neue Internetseite
für die ZEA Iserlohn

an. Erstmals wird man sich dann im großen Stil im
Rahmen einer mehrtägigen Fachmesse präsentie-
ren. Auf der „O&S“, der „Internationalen Fachmesse
für Oberflächenbeschichtungen“, haben sich die
Iserlohner mit einem eigenen Messestand eingemie-
tet. Die Leistungsschau findet von Dienstag, 3. Juni,

Die ZEA Iserlohn präsentiert sich in Stuttgart in
Halle 6 an Stand A19. Das Messegelände ist  an

den Ausstellungstagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Weitere Infos unter www.messe-stuttgart.de/ounds

Neben Anlagenbauern und Pumpenherstellern wer-
den auch Produzenten von Anwendungschemikalien
für den Galvanikbereich sowie Galvanikbetriebe selbst
– z. B. Automobilzulieferer, Zulieferer der Luft- und
Raumfahrt, Badarmaturenhersteller und Zulieferer
für die IT-Branche – auf der „O&S“ vertreten sein.
„Wir haben damit die Möglichkeit, in kurzer Zeit viele
neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Kunden-

bis Donnerstag, 5. Juni 2008,
auf dem Gelände der „Neuen
Messe Stuttgart“ statt.

Der erstmalige Auftritt auf
einer international besetzten
Messe ist für ZEA-Betriebslei-
ter Martin Bischop ein weite-
rer konsequenter Schritt in
der Entwicklung der ZEA Iser-
lohn. „Wir haben die ZEA in
den letzten Jahren neu aus-
gerichtet und dem Markt ge-
öffnet. Von der ursprüngli-
chen, ausschließlich regional
tätigen Anlage ist heute
nichts mehr zu spüren. Statt-
dessen betreuen wir längst
Kunden in ganz Deutschland
und Europa.“ Mit der Über-
nahme durch die RWG Ruhr-
Wasserwirtschafts-Gesell-
schaft mbH im Jahr 2000
hatte dieser Kurswechsel be-
gonnen. Der Neubau der ZEA
in den folgenden Jahren dien-
te nicht nur dazu, die Anlage regional wettbewerbs-
fähig zu halten, sondern war bereits darauf ausge-
legt, überregional Kunden zu gewinnen und damit
größere Mengen Abfall zu erhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, startete die Betriebs-
leitung der ZEA Iserlohn zeitgleich mit der Inbetrieb-
nahme der Anlage eine groß angelegte Öffentlichkeits-
Offensive. Pressearbeit, Internetauftritte, Veranstal-
tungen und Symposien sowie nicht zuletzt der „Kreis-
läufer“ – das alles trug dazu bei, dass sich die ZEA
Iserlohn als feste Größe etablierte. Hinzu kommt, dass
die Iserlohner im vergangenen Jahr mit dem Aufbau
einer neuen Vertriebsstruktur begonnen haben. „Wir
suchen stets den persönlichen Kontakt zu unseren
Kunden, wollen aber nicht nur werben, sondern auch
informieren. Deshalb beteiligen wir uns durch die
Referententätigkeiten von RWG-Prokurist Dr.
Nisipeanu und mir regelmäßig an der Diskussion ak-
tueller Fragestellungen rund um das Thema betrieb-
licher Umweltschutz“, erklärt Martin Bischop. Inso-
fern sei es schon fast selbstverständlich, dass man
nun auch den Schritt auf das neue Terrain einer in-
ternationalen Fachmesse gehe.

kontakte zu pflegen“, freut
sich Bischop auf die Tage von
Stuttgart, macht aber auch
auf eine besondere Heraus-
forderung für den Auftritt der
ZEA aufmerksam: „Da wir
kein Produkt herstellen, kön-
nen wir auch kein Produkt
ausstellen. Die Messebesu-
cher dürfen gespannt darauf
sein, wie wir unsere Entsor-
gungsdienstleistungen prä-
sentieren werden.“ Zu viel
möchte er noch nicht verra-
ten, aber natürlich werde
man Wert darauf legen, nicht
nur einzelne Abfallverwer-
tungsverfahren vorzustellen,
sondern ganzheitliche Entsor-
gungslösungen zu präsentie-
ren. Dabei rechnet man sich
gute Chancen aus, denn Mar-
tin Bischop weiß: „Eines zeich-
net alle unsere Kunden aus:
Der Fokus liegt zwar auf der

Fertigung eines Produktes. Die bei der Produktion
anfallenden Abfälle und deren ordnungsgemäße Ent-
sorgung und Verwertung bekommen im Zeitalter von
nach Umwelt- und Qualitätsmanagementsystemen
zertifizierten Unternehmen aber eine immer größe-
re Bedeutung. Deshalb möchten wir anhand von ganz
konkreten Beispielen neue, kostengünstige und um-
weltverträgliche Wege der Abfallentsorgung zeigen“,
verspricht der ZEA-Betriebsleiter.

Natürlich wolle man vonseiten der ZEA Iserlohn
die drei Messetage aber auch dazu nutzen, um sich
selbst eingehend über Neuentwicklungen in der
Oberflächentechnologie zu informieren. „Nur so kön-
nen wir unsere Entsorgungsdienstleistungen für die
metallbearbeitende und metallverarbeitende Indus-
trie auf dem neuesten Stand halten. Denn schließlich
wollen wir auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner
für die Produzenten sein“, so Bischop abschließend.

Auf nach Stuttgart! Die Vorbereitungen für
den ersten Messeauftritt der ZEA laufen
derzeit in Iserlohn auf vollen Touren.

Neu gestaltet: www.zea-iserlohn.de
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Ein neues Umweltgesetzbuch
rückt jetzt in greifbare Nähe!

Ehrgeiziger Plan: Ein Gesetz für das gesamte Umweltrecht

eit es Rechtsvorschriften zum Umweltrecht gibt,
beklagen Unternehmen die Zersplitterung in Bun-SBereits vor einem Jahr berichteten wir aus-

führlich über die Verordnung des Europä-
ischen Parlaments und des Rates zur An-
meldung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe – kurz
REACH (Kreisläufer 01/07, Download
unter www.zea-hbg.de). Mit dieser, nach
der Systematik des EU-Rechts unmittelbar
geltenden Verordnung soll das Chemika-
lienrecht in der Europäischen Union neu
geordnet und vereinheitlicht werden.
Zudem sollen Wissenslücken hinsichtlich
möglicher Stoffrisiken geschlossen und
damit insgesamt ein verantwortungsvoller
Umgang mit Stoffen ermöglicht werden.
REACH steht für Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals. Wie REACH
in Deutschland umgesetzt werden soll, wird
derzeit im Entwurf eines Anpassungsge-
setzes konkretisiert, über das der Deutsche
Bundestag am 6. März 2008 beraten hat
(Bundestags-Drucksache 16/8307). Kern-
inhalte des Anpassungsgesetzes sind:

Diese Strategien und Instrumente werden
derzeit auch für eine Neukonzeption des
Rechts der wassergefährdenden Stoffe dis-
kutiert und betreffen somit nahezu alle pro-
duzierenden Unternehmen. Auch deshalb
werden wir Sie im „Kreisläufer“ weiterhin
auf dem Laufenden halten.

des-, Landes-, Kommunal- und europäisches Recht.
Seit 30 Jahren bemühen sich Politiker, Vertreter von
Gewerbe und Industrie sowie Umweltschützer
gleichermaßen um die Zusammenfassung des Um-
weltrechts in einem einzigen Gesetz: in einem Umwelt-
gesetzbuch (UGB). Nach der Änderung des Grundge-
setzes im Rahmen der „Föderalismusreform“ im Jahr
2006 ist dieses UGB jetzt in greifbare Nähe gerückt!

Ein Referenten-Entwurf des UGB kann seit Novem-
ber 2007 von der Website des
Bundes-Umweltministeriums ab-
gerufen werden. Das 1.200 Sei-
ten starke Dokument mit vielen
Erläuterungen verdeutlicht die
Ernsthaftigkeit des Vorhabens.
Der Name „Umweltgesetzbuch“
führt dabei durchaus in die Irre.
Denn in der Tat handelt es sich
nicht um ein Buch, sondern um
eine Sammlung von Büchern für
die unterschiedlichsten Berei-
che. Allgemeine und vorhabens-
bezogene Vorschriften werden
im „UGB I“ zusammengefasst.
Mit Umweltmedien befassen
sich die weiteren: „UGB II“ (Was-
serwirtschaft), „UGB III“ (Natur-
schutz), „UGB IV“ (nicht ionisie-
rende Strahlung), „UGB V“ (Handel mit Berechtigun-
gen zur Emission von Treibhausgasen – Emissions-
handel), „UGB VI“ (erneuerbare Energien) etc.

Bis das Umweltgesetzbuch Gesetz ist, gelten
selbstverständlich noch alle bisherigen Vorschriften.
Das betrifft auch die bereits jetzt sehr umfangreichen
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzrechts so-
wie des Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetzes. Aber
Vorsicht: Sobald das UGB I in Kraft getreten ist, müs-
sen neue Genehmigungstatbestände beachtet wer-
den! Ein überaus abrupter Wechsel, weshalb man bei
der Umstellung mit einigen Unklarheiten rechnen darf.

Für die Kunden der ZEA und der ZEA HBG ist ins-
besondere das UGB I relevant. Es wird Vorschriften
über die Integrierte Vorhabensgenehmigung (IVG), die
Strategische Umweltprüfung (SUP), den betrieblichen
Umweltschutz (Betriebsbeauftragte), Umweltmanage-
mentsysteme (EMAS, Ökoaudit), Umwelthaftung so-
wie spezifische Umweltrechtsbehelfe enthalten. In den
Büchern II und III (Wasserwirtschaft und Naturschutz)
möchte der Bund eine Konsolidierung zwischen dem
bisherigen Bundesrahmenrecht und den landesrecht-
lichen Ausfüllungsvorschriften vornehmen. Das führt
z. B. im Wasserrecht dazu, dass das Recht der was-

sergefährdenden Stoffe komplett bundesrechtlich ge-
regelt wird. Die entsprechenden Landesgesetze (Lan-
deswassergesetz, Landschaftsgesetz) werden dann
deutlich „abgespeckt“.

Zwei geplante, kostenträchtige Gesetze aus dem
Bereich des UGB II (Wasserwirtschaft) sind vorerst
auf Eis gelegt: Weder die Novelle des (Bundes-)Abwas-
serabgabengesetzes noch ein neues (Bundes-)Was-
serentnahmeentgeltgesetz werden in der aktuellen Le-
gislaturperiode kommen. Auch andere Vorschriften,
in denen es um konkrete Kostenbelastungen von In-

dustrie und Gewerbe geht (Ab-
wasserverordnung, Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen,
Verordnung über Bau und Be-
trieb von Abwasseranlagen
etc.), werden derzeit diskret an-
gesprochen, aber nicht als Text
vorgelegt. In der Praxis müssen
diese Rechtsmaterien zukünftig
ohne Beteiligung des Bundesta-
ges (ohne institutionelle Öffent-
lichkeitsbeteiligung) durch das
zuständige Ministerium als
Rechtsverordnung beschlossen
und in Kraft gesetzt werden.

Schon im Mai möchte die Re-
gierung den UGB-Entwurf in den
Bundestag einbringen. Passiert

er das Gremium, kann er bereits zum 1. Januar 2009
im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht werden, soll
jedoch erst exakt ein Jahr später in Kraft treten. So
wird den Ländern Zeit gegeben, um ihre Verwaltungs-
organisationen auf die neuen Aufgaben vorzubereiten
und ihr dann dem Bundesrecht entgegenstehendes
Landesrecht aufzuheben.

Das neue UGB wird für zahlreiche Neuerungen sor-
gen! Wir möchten im Kreisläufer deshalb über den
weiteren Verfahrensgang und wichtige Details der
Neuregelungen informieren. Auch im Angebot der
„ZEA Akademie“ werden wir die Neuheiten des UGB
ab sofort in eigenständigen Seminaren vorstellen.

REACH steht kurz
vor der Umsetzung

Indirekteinleitungen: Wasser- und ortsrechtliche
Anforderungen

 24.04.2008 / 1 Tag / Seminarnummer 15

Umweltrecht für Führungskräfte
 28.05.2008 / 1 Tag / Seminarnummer 08

Elektronische Nachweisführung gemäß Nach-
weisverordnung

 04.06.2008 / 1 Tag / Seminarnummer 12

Kaufmännische Buchführung für technische
Angestellte

 11.06.2008 / 1 Tag / Seminarnummer 14

Termine der ZEA Akademie

Info & Anmeldung: (02371) 94 89-0

Der Referenten-Entwurf zum UGB im Internet
auf: http://www.bmu.de/umweltgesetzbuch/
aktuell/aktuell/40437.php

Dr. jur. Peter Nisipeanu, Prokurist der
RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Ge-
sellschaft mbH und Geschäftsfüh-
rer der ZEA HBG, steht für Ihre Fra-
gen zum UGB zur Verfügung.

Kontakt: pni@zea-hbg.de

Hersteller und Importeure registrieren die
Stoffe, die sie ab einer Menge von einer
Tonne im Jahr herstellen oder importie-
ren, bei der EU-Chemikalienagentur in
Helsinki.

Die Industrie übernimmt die Verantwor-
tung für eine sichere Verwendung ihrer
Stoffe entlang der Lieferkette.

Der Einsatz Besorgnis erregender Stoffe
kann von einer Zulassung durch die EG-
Kommission abhängig gemacht werden.

Die durch REACH gewonnenen Informa-
tionen werden in einer Internetdatenbank
der Europäischen Chemikalienagentur
veröffentlicht.

TÜV-Audit im April
Die Zertifizierung eines Umwelt- und Ar-
beitsschutzmanagementsystems auf der
ZEA steht kurz bevor. Mitte April wird der
TÜV zu einem zweitägigen Audit in Iserlohn
erwartet. Im Vorfeld dieses Termins wird
verlangt, dass das zu zertifizierende Un-
ternehmen seine formulierte Unterneh-
menspolitik veröffentlicht. Dieser Auflage
kommen wir gerne nach und haben die
Unternehmenspolitik unter „Downloads“
auf www.zea-iserlohn.de eingestellt.


